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Beschluss zur Drucksache Nr. 1287/22 der Weiterführende Sitzung des Stadtrates vom 
26.01.2023 

Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens nach § 12 BauGB - Wohnbebauung 
westlich Flurweg, Hochheim 

Genaue Fassung: 

Dem  Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens nach § 12 BauGB vom 
22.03.2022 für das Vorhaben „Errichtung von 3 Einfamilienhäusern in Erfurt- Hochheim“ 
auf den Flurstücken Gemarkung Hochheim, Flur 5, Flurstücke 100, 101/1 und 102 wird 
gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1BauGB stattgegeben. 

gez. A. Bausewein 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1748/22 der Weiterführende Sitzung des Stadtrates vom 
26.01.2023 

Fußgängerfreundliche Innenstadt 

Genaue Fassung: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, 

01  
Die Bedürfnisse der Fußgänger in der Begegnungszone in der Innenstadt grundsätzlich mit 
Vorrang zu betrachten. 

02 
Im Rahmen der geplanten Überarbeitung der Verkehrsführung am Domplatz die 
Durchschnittsgeschwindigkeit von Kraftfahrzeugen und Radfahrern in der gleichnamigen 
Straße durch geeignete bauliche Maßnahmen auf natürliche Weise zu reduzieren. 

03 
Eine Prüfung vorzunehmen, in welchen Straßen der Innenstadt mit hohem 
Fußgängeraufkommen ähnliche Maßnahmen wie in BP02 sinnvoll sind. Dazu sind auch die 
Ergebnisse des Modellprojekts "Gut gehen lassen" am Johannesplatz einzubeziehen. 

gez. A. Bausewein 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1913/22 der Weiterführende Sitzung des Stadtrates vom 
26.01.2023 

Entwicklungskonzept Thüringer Zoopark Erfurt 
 
Genaue Fassung: 
 
01 
Der Stadtrat bekennt sich zum Erhalt des Thüringer Zooparks Erfurt als überregionale 
Erholungs-, Kultur- und Bildungsstätte. 
 
02 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, zusammen mit den Mitarbeitenden des Thüringer 
Zooparks an der Entwicklung eines Selbstbildes zu arbeiten. Ziel ist es, eine gemeinsame 
Sichtweise auf die Probleme und die Potenziale zu entwickeln. Hierzu soll externe 
Unterstützung herangezogen werden, die sowohl im zoologischen Bereich als auch im 
Bereich der Personalentwicklung qualifiziert ist. 
 
03 
Die Stadtverwaltung evaluiert in Zusammenarbeit mit der Werkleitung, den Mitarbeitern 
und den Verbänden EAZA und VdZ das Entwicklungskonzept des Thüringer Zooparks 
hinsichtlich seiner damals getroffenen Ziele. Im Zuge der Evaluation wird das 
Entwicklungskonzept fortgeschrieben. Besondere Schwerpunkte stellen dabei die 
artgerechte Tierhaltung und die weitere Etablierung des Zoos als Ort für Natur- und 
Umweltbildung dar. Die Fortschreibung des Zooparkkonzeptes erfolgt gemeinsam mit dem 
Werkausschuss Zoopark, den Mitarbeitenden, sowie interessierten Akteuren aus der 
Bürgerschaft, vor allem der Zooparkstiftung und dem Verein der Zooparkfreunde in Erfurt 
e.V. 
 
04 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den zuständigen Stadtratsausschuss regelmäßig 
über den Arbeitsstand zu informieren und das fortgeschriebene Konzept schlussendlich bis 
zum Ende des zweiten Quartals 2024 dort zur Abstimmung vorzulegen. 
 
 
 
gez. A. Bausewein 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1963/22 der Weiterführende Sitzung des Stadtrates vom 
26.01.2023 

Kooperationsvereinbarung zwischen Erfurt und Wien im Bereich Bildung 
 
Genaue Fassung: 
 
Die in der Anlage befindliche Kooperationsvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt 
Erfurt und der Bundeshauptstadt Wien zur engeren Zusammenarbeit der 
Stadtverwaltungen im Bereich Bildung wird beschlossen.  
 
 
 
gez. A. Bausewein 
Oberbürgermeister 
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Bildungsdirektion 
Wien 

•• ,, Erfurt~ 
LANDESHAUPTSTADT 
THÜRINGEN 
Stidtv,Maltung 

Kooperationsvereinbarung zwischen der 

Stadtverwaltung Erfurt und der Stadtverwaltung Wien 

Nach erfolgreichen und lehrreichen bilateralen Abstimmungen und Austausch auf 

persönlicher Ebene soll die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der 

Stadtverwaltung Erfurt und der Stadtverwaltung Wien insbesondere im Kontext von 

Bildungsthemen ausgebaut und strukturell verankert werden . Hierfür wird die 

vorliegende Kooperationsvereinbarung geschlossen, mit fo lgenden Zielen und 

Projektinhalten: 

1. Ein intensiver, grundsätzlicher Verwaltungsaustausch wird angestrebt, um im 

Sinne von Best Practice die jeweiligen Strukturen und Strategien den 

wachsenden, globalen Anforderungen anpassen zu können . 

2. Das in den Stadtverwaltungen verfolgte Konzept des lebenslangen Lernens wird 

gemeinsam optimiert. Bildung als zentraler Standortfaktor der Partner wird 

dahingehend gleichermaßen anerkannt und gemeinsam zukunftsfähig 

weiterentwickelt. Hierbei werden formales, non-formales und informelles 

Lernen gleichrangig unterstützt. 

3. Die zunehmende räumliche Ungleichverteilung der Bevölkerung im Hinblick auf 

sozioökonomische Merkmale ist ein gesellschaftliches Problem, dessen sich die 
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Kooperationspartner bewusst sind . In Anerkennung der Bildung als zentraler 

Faktor zur Verringerung sozialer Segregation wird sich speziell zu 

Möglichkeiten der Verbesserung der Bildungsteilhabe und der 

Chancengleichheit abgestimmt sowie gemeinsame Projekte entwickelt. Hierbei 

ist der Anspruch des Zugangs zu Bildung für alle handlungsleitend, 

Bildungsangebote werden dahingehend kontinuierlich hinterfragt und 

weiterentwickelt. 

4. Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe der vielfältigen Bevölkerungen werden 

angestrebt. Hierbei erarbeiten die Stadtverwaltung Erfurt und die 

Stadtverwaltung Wien gemeinsam ein Erhebungsinstrument zur Ermittlung des 

Ist-Standes und eruieren im Abgleich Möglichkeiten der Verbesserung der 

Teilhabe einzelner Bevölkerungsteile durch bedarfsgerechte und 

zielgruppenspezifische Angebote. 

5. Die vielfältigen Lernformen und Lernorte fördern die Kompetenzentwicklung, 

die Zugänge zu Bildungsangeboten werden durch neue Konzepte und Strategien 

niedrigschwellig ausgebaut. Zu diesem Zweck findet ein Wissenstransfer der 

Stadtverwaltungen Erfurt und Wien statt, um den jeweils eigenen Blickwinkel 

zu erweitern und Umsetzungsideen zu ermitteln. 

6. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der formalen Bildung werden von 

den Kooperationspartnern gemeinschaftlich herausgearbeitet. Hierbei nimmt 

auch das Thema Ausstattung/Materialien eine zentrale Rolle ein . Hintergrund 

ist ein Erfahrungsaustausch zum zielgerichteten Einsatz vorhandener 

Ressourcen bei unterschiedlichen Voraussetzungen. 

7. Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist für beide Stadtverwaltungen 

handlungsleitend und wird als Querschnittsaufgabe betrachtet. Zur 

Verstetigung der angestoßenen Prozesse werden BestPractise Modelle 

gegenseitig vorgestellt, ausgetauscht und gemeinsam weiterentwickelt. 

8. Diese Vereinbarung steht unter Gremienvorbehalt. 

erbürgermeister 
der Landeshauptstadt Erfurt 

Michael Ludwig 
Bürgermeister und Landeshauptmann der 
Bundeshauptstadt Wien 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 2048/22 der Weiterführende Sitzung des Stadtrates vom 
26.01.2023 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ALT763 "Ausstellungshaus - Welt der Versuchungen" - 
Einleitungs- und Aufstellungsbeschluss, Billigung des Vorentwurfs und frühzeitige 

Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Genaue Fassung: 
 
01 
Dem Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens nach § 12 Abs. 2 BauGB vom 
14.11.2022 für das Vorhaben "Ausstellungshaus - Welt der Versuchungen" wird gemäß § 
12 Abs. 2 Satz 1 BauGB nach pflichtgemäßem Ermessen zugestimmt. Das 
Bebauungsplanverfahren soll eingeleitet werden. 
 
02 
Für den Bereich nördlich der Weidengasse, westlich der Straße Am Hügel und südlich 
der Huttenstraße soll gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB i. V. m. § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB 
der vorhabenbezogene Bebauungsplan ALT763 "Ausstellungshaus - Welt der 
Versuchungen" aufgestellt werden. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 156 und 
157, in der Flur 123, in der Gemarkung Erfurt- Mitte. 
 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ALT763 sollen die Sanierungsziele der 
Sanierungssatzung EFM101 „Altstadt“ gebietsbezogen konkretisiert und folgende 
Planungsziele angestrebt werden: 
 

- Errichtung einer Bebauung im Sinne der Anforderung des Vorhabens, 
Ausstellungshaus "Welt der Versuchungen" mit hoher gestalterischer Qualität und 
standortangemessenen Einbindung in die Umgebung. Vorgesehen wird ein 
dreigeschossiges Gebäude mit einer maximalen Höhe von 18m. Ziel ist es, ein 
ökologisch möglichst klimaeffizientes Ausstellungshaus zu entwickeln. 

 
- Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die Revitalisierung der 

brachgefallenen innerörtlichen Flächen durch funktionelle Neuordnung sowie eine 
bauliche Verdichtung angestrebt. Für diesen Bereich als ein Eingang in die Altstadt 
wird eine Stadtreparatur als strukturell wichtiges Ziel formuliert. Mit der 
Errichtung des Ausstellungshauses für die "Welt der Versuchungen" wird durch die 
Bebauung der jetzt noch vorhandenen Brache ein wesentlicher Beitrag zur 
Stadtreparatur geleistet. 

 
- Im Rahmen des Wettbewerbs ist zu prüfen, ob mit der Ausformung der 

Gebäudekubatur auf den Baumbestand Rücksicht genommen werden kann, so dass 
im Ergebnis des Wettbewerbs einzelne Bäume erhalten werden können. 

 
- Die erforderlichen Stellplätze, die aus Stellplatzbaulasten und 
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Grunddienstbarkeiten resultieren, sind durch den Vorhabenträger herzustellen. 
Dabei handelt es sich um 79 Stellplätze für kirchliche Verwaltungseinrichtungen, 
die in einer Tiefgarage unterzubringen sind sowie um 14 ebenerdige Stellplätze auf 
dem Flurstück 156, die mit einer Dienstbarkeit gesichert sind. 

 
- Bezüglich der Stellplatzbaulasten und Grunddienstbarkeiten ist zu prüfen, wie sich 

die laufenden Gespräche zwischen der Vorhabenträgerin und der Kirche 
hinsichtlich einer deutlichen Senkung des kirchlichen Stellplatzbedarfs auf den 
Wettbewerbsverlauf und die Ergebnisse auswirken können. 
 

- Zusätzlich ist zu prüfen, wie eine mögliche Betreibung der Tiefgarage als 
Quartiersgarage darstellbar wäre, sollte der kirchliche Stellplatzbedarf signifikant 
zurückgehen. Die Prüfergebnisse sind spätestens im nächsten Verfahrensschritt als 
Beschlussvorlage vorzulegen, sollten diese Ergebnisse einen Änderungsbedarf 
signalisieren. 

 
03  
Der vorhabenbezogenen Bebauungsplan ALT763 wird als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
04 
Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ALT763 "Ausstellungshaus - 
Welt der Versuchungen" in ihrer Fassung vom 21.12.2022 (Anlage 2) und die Begründung 
(Anlage 3) werden gebilligt. 
 
 
05 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird durch 
öffentliche Auslegung des Vorentwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
ALT763 "Ausstellungshaus - Welt der Versuchungen" und dessen Begründung 
durchgeführt.  
Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden, beteiligt. 
 
06 
Die Vorhabenträgerin führt einen Planungswettbewerb gemäß Richtlinien für 
Planungswettbewerbe (RPW 2013) als Realisierungswettbewerb zur Ermittlung der 
Planungsinhalte des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ALT763 durch. Gemäß 
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW 2013) beauftragt die Vorhabenträgerin 
einen der Preisträger mit der weiteren Planung ihres Vorhabens. Die Vorhabenträgerin 
trägt die Kosten des Planungswettbewerbs und der weiteren Planung des Vorhabens. 
Die Grundzüge der Auslobung des Planungswettbewerbes (Anlage 5) werden gebilligt.  
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gez. A. Bausewein 
Oberbürgermeister 
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1 Vorhabensbeschreibung/ Planerfordernis

1.1 Planerfordernis
Die Vorhabenträgerin hat für das Vorhaben "Ausstellungshaus - Welt der Versuchungen" am 14.11.2022
einen Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens nach § 12 BauGB auf den Flurstücken 156 und
157, Gemarkung Erfurt, Flur 123, gestellt. Das Konzept des Ausstellungshauses an der Schnittstelle zwi-
schen Wissenschaft und Kunst widmet sich alten und neuen Versuchungen und Abhängigkeiten – von
Drogen bis hin zu Social Media – und beleuchtet sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das Ausstel-
lungshaus, welches eine Nettonutzfläche zwischen 4.000 m² und 5.000 m² aufweisen soll, verfolgt damit
einen innovativen Ansatz in der Suchtprävention.

Die Flächen liegen im Geltungsbereich des seit 28.09.2018 rechtsverbindlichen Bebauungsplans ALT614
"Am Hügel". Der rechtsverbindliche Bebauungsplan ALT614 sieht neben Wohnbauflächen und gemischten
Bauflächen und speziell für die Flurstücke 156 und 157 die Festsetzung der Mischgebiete Teilbereiche MI
2a und MI 2b vor. Um die planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens zu gewährleisten, ist gemäß § 2
Abs. 1 Satz 1 BauGB ein "neuer" Bebauungsplan ALT763 "Ausstellungshaus - Welt der Versuchungen" auf-
zustellen, mit dem der Geltungsbereich des Bebauungsplans ALT614 "Am Hügel" in Teilen überplant wird.

Die Ausgestaltung des Vorhabens soll in einem von der Vorhabenträgerin durchzuführenden Planungs-
wettbewerb erfolgen. Die Vorhabenträgerin ist bereit, vor Aufstellung des Bebauungsplans einen Pla-
nungswettbewerb auszuloben.

1.2 Geltungsbereich/ Umgebung des Plangebiets
Das Gebiet des Bebauungsplanes befindet sich in der Innenstadt von Erfurt und erstreckt sich nördlich der
Weidengasse, westlich der Straße Am Hügel und südlich der Huttenstraße. Der Geltungsbereich umfasst
die Grundstücke 156 und 157 in der Gemarkung Erfurt in der Flur 123 und weist eine Größe von 3.510 m²
auf.

1.3 Bebauungsplan ALT614 "Am Hügel"
Die Grundstücke Gemarkung Erfurt, Flur 123, Flurstücke 156 und 157, für den der Vorhabenbezogene Be-
bauungsplan ALT763 "Ausstellungshaus - Welt der Versuchungen" aufgestellt werden soll, liegen im Gel-
tungsbereich des seit 28.09.2018 rechtsverbindlichen Bebauungsplans ALT614 "Am Hügel". Der rechtsver-
bindliche Bebauungsplan ALT614 sieht neben Wohnbauflächen und gemischten Bauflächen und speziell
für die Flurstücke 156 und 157 die Festsetzung der Mischgebiete Teilbereiche MI 2a und MI 2b vor.

Für das Mischgebiet Teilbereich MI 2a, wurde der besondere Nutzungszweck "Parkhaus" festgesetzt. Dies
dient der Unterbringung eines öffentlich nutzbaren Parkhauses mit einer Mindestanzahl von 250 Stell-
plätzen und einer maximalen Stellplatzzahl von 400 Stellplätzen. Unter Berücksichtigung der festgesetz-
ten Baulinien und Baugrenzen sowie der GRZ von 0,8 wäre innerhalb des Baufelds ein Parkhaus mit einer
Bruttogrundfläche von ca. 1.850 m² sowie einer maximalen Höhe von 14m zulässig. Für das südlich an-
grenzende MI 2b (GRZ 0,5) beträgt die festgesetzte Größe des Baufelds 520 m². Da die festgesetzten Bau-
felder hier jedoch nur eine Tiefe von 12 m bzw. 10 m aufweisen, ist die Einordnung eines Ausstellungshau-
ses, welches regelmäßig größere Bautiefen erfordert hier nicht möglich.

Um die planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens zu gewährleisten, ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1
BauGB ein "neuer" Bebauungsplan ALT763 "Ausstellungshaus - Welt der Versuchungen" aufzustellen, mit
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dem der Geltungsbereich des Bebauungsplans ALT614 "Am Hügel" in Teilen überplant wird (siehe Anlage
4.3).

Der Bereich Huttenplatz/ Am Hügel zählt zu den wichtigsten Stadteingängen in die Altstadt und stellt zu-
gleich einen der letzten flächenintensiven städtebaulichen Missstände der Erfurter Altstadt dar. Im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes ALT614 "Am Hügel" wird die Revitalisierung der teilweise brachgefal-
lenen/ bzw. untergenutzten innerörtlichen Flächen durch bodenordnerische, städtebauliche und funktio-
nelle Neuordnung sowie eine bauliche Verdichtung angestrebt. Als Planungsziele wurden neben einer
notwendigen Stadtreparatur und Neudefinition des strukturell wichtigen Stadteingangs in die Altstadt
unter Berücksichtigung des bauliche Bestandes, die Neuordnung der Verkehrsflächen sowie die Schaffung
der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete Wiedernutzbarmachung von Brachflächen
verfolgt. Die Nutzung städtebaulicher Neuordnungsmaßnahmen dient der Beseitigung städtebaulicher
Missstände und Schaffung funktional nachhaltiger Baustrukturen.

Die notwendigen Korrekturen des Stadtgrundrisses ermöglichen einerseits eine zeitnahe Auffüllung ein-
zelner freiwerdender Baufelder, mit denen bereits ein wesentlicher Beitrag zur Stadtreparatur geleistet
werden kann. Andererseits ermöglichen sie einen Fortbestand der im Verlauf der geplanten Innenstadt-
tangente bereits entstandenen Wohnbebauung bis zum Ende ihrer jeweiligen Nutzungszeit und geben die
Strukturen für eine denkbare Nachfolgebebauung vor, mit der langfristig der Reparaturprozess abge-
schlossen werden könnte.

Um das Ziel einer umfassenden Stadtreparatur erreichen zu können, müssen die aus der begonnenen Flä-
chensanierung der späten DDR-Zeit resultierenden, schwer wiegenden strukturellen Brüche des Gebiets
einer praktikablen, schrittweise umsetzbaren Neuordnung zugeführt werden. Seit dem Abbruch der hier
umfänglich begonnenen und erfolgten Innenstadtzerstörung in der Wendezeit zeigt sich bei näherer Be-
trachtung, dass dieser Übergangszustand mehr oder weniger unverändert erhalten ist und lediglich durch
verschiedene Gebäudesanierungen verschliffen wurde.

Tatsächlich bestehen derzeit zwischen der heutigen verkehrlichen Funktion und den baulich vorhandenen
Verkehrsanlagen, zwischen den heutigen Straßenverläufen und der darunterliegenden technischen Infra-
struktur, zwischen den heutigen Stadträumen und dem historisch angelegten, dem Ort immanenten
Raumgefüge weiterhin extreme Divergenzen, die eine schlüssige Neuordnung im heutigen Zustand bis-
lang rechtlich, technisch und wirtschaftlich unmöglich gemacht haben und ohne eine grundlegende struk-
turelle Korrektur aller Voraussicht nach auch weiter unmöglich machen werden.

Hinzu treten die planerischen Vorbelastungen der Flächen durch die baurechtliche Sicherung von Stell-
plätzen auf den heutigen Brachflächen, durch genehmigte und bestandsgeschützte Anlieferbeziehungen
und einen insgesamt hohen Stellplatzbedarf aus den umgebenden Wohnquartieren und Bildungsnutzun-
gen.

Zur Umsetzung des Bebauungsplans ALT614 "Am Hügel" wurde ein Baulandumlegungsverfahren (UV
18/11 "Am Hügel") durchgeführt. Das Umlegungsverfahren ist nunmehr im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ALT614 komplett abgeschlossen. Die im Ergebnis der Baulandumlegung gebildeten Flurstücke
156 und 157 (Gemarkung Erfurt-Mitte, Flur 123) befinden sich im Eigentum der Stadt Erfurt. Der Vorha-
benträgerin wurde seitens der Stadt eine Verfügungsberechtigung an den Grundstücken für die Realisie-
rung des Vorhabens gewährt.
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1.4 Vorhaben
Das städtebauliche Konzept sieht die Errichtung eines Ausstellungshauses für das Vorhaben "Welt der
Versuchungen" vor. Vorgesehen wird ein dreigeschossiges Gebäude mit einer maximalen Höhe von 18m.
Die in der "Massenstudie" dargestellten Treppenraumüberhöhungen dürfen nicht zu einer weiteren Ver-
schattung angrenzender Gebäude über das dargestellte Maß hinaus führen. Das Gebäude soll nördlich der
Weidengasse, westlich der Straße Am Hügel sowie südlich der Huttenstraße errichtet werden.

Das Vorhaben soll eine Nettonutzfläche von 4.000 m² bis max. 5000 m² umfassen, die in angemessener
Form in dem Ausstellungshaus untergebracht werden sollen. Die Prüfung ob das Ausstellungshaus mit den
gewünschten Parametern auf der Fläche umsetzbar ist, erfolgt im Rahmen einer Machbarkeitsstudie (An-
lage 4.4, Massenstudie).

Es sind nach derzeitigem Stand mindestens 107 Stellplätze auf dem Baugrundstück herzustellen. Im Rah-
men des Vorhabens ist eine Tiefgarage zu errichten. Die Stellplätze resultieren aus Baulasten, Grund-
dienstbarkeiten sowie dem Stellplatzbedarf, der sich aus dem Vorhaben des Ausstellungshauses selbst
ergibt folgendermaßen:

- In der Tiefgarage sind mindestens 79 Stellplätze für kirchliche Verwaltungseinrichtungen herzustellen,
die per Baulast auf dem Grundstück gesichert sind.

- Des Weiteren sind 14 ebenerdige Stellplätze auf dem Flurstück 156 zugunsten der Eigentümer der
Grundstücke in der Gemarkung Erfurt, Flur 137, Flurstücke 10, 11, 12, 13/1 und 13/2 mit einer Dienst-
barkeit gesichert. Diese Stellplätze sind innerhalb der für Stellplätze festgesetzten Fläche "ST" im Gel-
tungsbereich des rechtswirksamen Bebauungsplanes ALT614 herzustellen. Da diese Stellplätze den
Kunden des Einkaufmarktes auf dem westlich angrenzenden Grundstück Weidengasse 2 und3 vorbe-
halten sind, kommt eine Verschiebung der Stellplätze nicht in Betracht.

- Zusätzlich sind die notwendigen Stellplätze für das eigene Bauvorhaben nachzuweisen. Unter Berück-
sichtigung der Nutzflächen für das Vorhaben kann nach kursorischer Prüfung von erforderlichen 18
Stellplätzen ausgegangen werden. Unter Berücksichtigung eines Mobilitätskonzeptes entsprechend
des Stadtratsbeschlusses 0289/21 "Handlungsrichtlinie der Landeshauptstadt Erfurt für die Herstel-
lung von Kfz-Stellplätzen" sind dann noch mindestens 14 Stellplätze für das Vorhaben herzustellen.

• Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich der "Handlungsrichtlinie der Landeshauptstadt Er-
furt für die Herstellung von Kfz-Stellplätzen", welche an diesem Standort anzuwenden ist. Dabei
sind die Lagegunst und die Möglichkeiten eines Mobilitätskonzeptes zu berücksichtigen. Für das
Plangebiet kommt eine Beschränkung der erforderlichen Stellplätze auf max. 75% der erforderlichen
Stellplätze unter Berücksichtigung eines Mobilitätskonzeptes in Betracht. Im Rahmen des Mobili-
tätskonzeptes sind Maßnahmen wie (Carsharing, Job-Tickets u. ä.) nachzuweisen, mit denen Stell-
plätze abgelöst werden können. Unter Berücksichtigung eines Mobilitätskonzeptes bedeutet es,
dass dann noch mindestens 14 Stellplätze für das Vorhaben erforderlich werden.

• Des Weiteren sind 36 Fahrradabstellplätze herzustellen. Die Abstellplätze für Mitarbeiter sollten im
Gebäude (Bsp. Tiefgarage) und die Abstellplätze für Besucher im Bereich des Eingangs eingeordnet
werden. Die Anzahl der erforderlichen Fahrradstellplatzanlagen ist in Abhängigkeit vom tatsächli-
chen Raumkonzept zu beurteilen.

- Das Haus soll nachhaltig gebaut werden. Diesen Aspekt gilt es für die Wahl der Baumaterialien und die
energetische Bilanz des Gebäudes zu beachten. Das Flachdach ist zu begrünen und mit einer Photovol-
taikanlage zu kombinieren. Fassadenbegrünung ist ebenfalls vorzusehen.
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2 Planungsprämissen

2.1 Städtebauliche Rahmenbedingungen
- Die Flächen liegen im Geltungsbereich des seit 28.09.2018 rechtsverbindlichen Bebauungsplans

ALT614 "Am Hügel" (siehe dazu Punkt 1.3)

- Die Flächen des Vorhabens liegen innerhalb der Sanierungssatzung „Altstadt, EFM101“ vom 24.06.1992
und sind insofern Gegenstand des besonderen Städtebaurechts gemäß §§ 136 bis 191 BauGB. Mit dem
Bebauungsplan werden die Sanierungsziele gebietsbezogen konkretisiert. Die Sanierung wird im ver-
einfachten Verfahren durchgeführt. Das Planungsgebiet befindet sich gleichfalls im Geltungsbereich
der Erhaltungssatzung "Altstadt" nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Erhaltung der städtebaulichen Eigen-
art des Gebietes auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt) sowie im Geltungsbereich der Ortsgestal-
tungssatzung für die Altstadt von Erfurt vom 23. November 1992.

- Auf dem Flurstück 156, Flur 123, Erfurt- Mitte (und angrenzende) Grundstücke werden Reste der als
Kultur- und Bodendenkmal geschützten mittelalterlichen Stadtbefestigung vermutet. Die genaue Lage,
Erhaltungszustand und Ausdehnung sind nicht bekannt und können erst im Zuge archäologischer Vor-
untersuchungen ermittelt werden.

2.2 Verkehrliche Aspekte / Erschließung
- Das Plangebiet befindet sich in innerstädtischer Lage mit fußläufig erreichbarem ÖPNV. Die äußere Er-

schließung besteht über die öffentlichen Straßen Am Hügel/ Huttenstraße.

- Mit Neufestsetzung der Verkehrsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ALT614 "Am Hügel"
werden die Strukturen für eine denkbare Nachfolgebebauung vorgegeben, mit der langfristig der Stadt-
reparaturprozess abgeschlossen werden könnte. Die gewidmete Verkehrsfläche der Straße Am Hügel
innerhalb des Geltungsbereichs kann bis zu einem Umbau der Verkehrsflächen weiterhin als Verkehrs-
fläche genutzt werden.

- Mit dem Entwurf des Bebauungsplans ALT763 ist jedoch vorgesehen, die östlich und nördlich an das
Vorhaben angrenzenden Verkehrsflächen in den Straßen Am Hügel und Huttenstraße in den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans einzubeziehen. Ziel ist es, die Verkehrsflächen weitestgehend im Bestand
zu belassen. Für die Inbetriebnahme des Ausstellungshauses wird auch eine entsprechende Anpassung
der Straßenanlagen erforderlich, um deren Funktionsfähigkeit zu gewährleisten (incl. Herstellung einer
Gehbahn auf der Südseite der Huttenstraße) sowie die Anpassung an die bestehenden Verkehrsflächen.
Zwischen dem geplanten Ausstellungshaus und der bestehenden Verkehrsfläche Am Hügel ist die Ent-
wicklung einer öffentlichen Grünfläche vorgesehen.

2.3 Umweltbelange
Lärm/ Immissionen
- Für den rechtswirksamen Bauungsplan ALT614 liegt eine schalltechnische Untersuchung vom

24.01.2017 vor. Die schalltechnischen Untersuchungen haben ergeben, dass ein Parkhaus an dem fest-
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gesetzten Standort mit bis zu 400 Stellplätzen realisierbar ist, es sind jedoch umfangreiche Schall-
schutzmaßnahmen erforderlich. Da nunmehr am Standort des Parkhauses das Ausstellungshaus mit ei-
ner Tiefgarage mit unter 100 Stellplätzen zuzüglich 28 ebenerdigen Stellplätzen realisiert werden soll,
werden die Immissionen, die durch den Zu-und Abfahrtsverkehr verursacht werden, deutlich geringer
sein. Dennoch wird unter dem Aspekt des Lärmschutzes empfohlen, wie bereits in der schalltechni-
schen Untersuchung vom 24.01.2017 ermittelt, die Zufahrt der Tiefgarage im Bereich der Straße Am
Hügel anzuordnen. Diese Lage bietet aufgrund der größeren Abstände zur angrenzenden Wohnbebau-
ung das geringstmögliche Konfliktpotential. Für das Vorhaben ist ein Schallimmissionsgutachten zu
erstellen. Dieses bildet die Grundlage zur Einschätzung des Lärmschutzes für die angrenzende Wohn-
bebauung. Im Rahmen dessen sind die erforderlichen schalltechnischen Maßnahmen festzulegen.

Klima:
- Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in der klimatischen Sanierungszone IV des

dicht besiedelten Altstadtbereiches und Stadtkerns von Erfurt, welcher eine hohe flächenmäßige
Überwärmung mit negativen Folgen auf das Bioklima für den Menschen aufweist. In diesem innerstäd-
tischen Bereich ist die Belüftung mit Kalt- und Frischluft äußerst gering. Derzeit gekennzeichnet durch
einen sehr hohen Versieglungsgrad und geringen Grünanteil beschleunigt sich die städtische Über-
wärmung. Die Flächen müssen klimatisch saniert werden. Unter dem klimaökologischen Sanierungs-
aspekt haben demzufolge überwärmungsmindernde Maßnahmen zu erfolgen. Bebauungen in Sanie-
rungsbereichen im stadtrelevanten Einflussbereich sind nur mit kompensatorischen Maßnahmen mög-
lich. Ziel ist es diese stark versiegelten Flächen trotz Neubebauung klimatisch aufzuwerten. Mikrokli-
matisch wirkende Belange sind in den Planungen zu berücksichtigen (z.B. Dach- und Fassadenbegrü-
nung, Baumpflanzungen).

Fernwärme:
- Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der Fernwärmesatzung Altstadt, sodass Anschluss-

und Benutzungszwang besteht, wenn die betreffenden Grundstücke durch eine betriebsfertige Fern-
wärmleitung erschlossen werden. Eine betriebsfertige Fernwärmeleitung liegt am Bebauungsplange-
biet an. Laut § 5 (1) Fernwärmesatzung ist im Satzungsgebiet bei diesbezüglich erschlossenen Grund-
stücken jedes Gebäude anzuschließen.

Altlasten:
- Die innerhalb des Geltungsbereiches Bebauungsplans ALT 614 "Am Hügel" gelegenen bzw. unmittelbar

angrenzenden Flächen wurden bislang nicht im Thüringer Altlasteninformationssystem (THALIS) er-
fasst, d.h. es sind keine Nutzungen bekannt geworden, die einen Altlastenverdacht bzw. schädliche Bo-
denveränderungen hinsichtlich Schadstoffbelastungen begründet hätten.

Baumbestand:
- Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ALT763 befinden sich mehrere, nach der Baumschutzsatzung

geschützte Bäume, welche nach der Baumkartierung zum Bebauungsplan ALT614 eine gute Vitalität
aufweisen. Die Erfassung dazu erfolgte im Rahmen eines Gutachtens zum Baumbestand im Jahr 2010
im Zuge der Erarbeitung des Bebauungsplans ALT614 "Am Hügel". Bei Umsetzung des Parkhauses ent-
sprechend der Festsetzungen des rechtswirksamen Bebauungsplans ALT614 wären diese Bäume zu fäl-
len. Ersatzpflanzungen wurden im Geltungsbereich des Bebauungsplans ALT614 vorgesehen.

- Die Baumerfassung ist vor der Auslobung des Wettbewerbs für den Geltungsbereich des Bauungsplans
ALT763 zu aktualisieren. Diese Baumkartierung (die im Wettbewerbsgebiet 8 Bäume umfasst) ein-
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schließlich der Vitalitätsprüfung ist den Wettbewerbsteilnehmern mit der Forderung zur Verfügung zu
stellen, werden möglichst den wertvollsten Bestand zu erhalten.

- Die Machbarkeitsstudie gibt die maximale Höhe und Breite des Ausstellungshauses vor. Erst im Ergeb-
nis des Wettbewerbs wird die Kubatur des Gebäudes definiert. Somit ist es möglich, dass die eigentli-
che Gebäudekubatur im Ergebnis des Wettbewerbs den vorgegebenen Rahmen nicht ausschöpft und
dadurch einzelne Bäume erhalten werden können.

Starkniederschlagsvorsorge:
- Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ALT763 sind zumindest die südlichen Flächenbereiche in der

aktuellen Starkniederschlagsgefahrenkartierung der Stadt Erfurt bereits bei seltenen Ereignissen
(Maßstab 'hN 38 mm/60 min') als potentiell überstaugefährdet ausgewiesen. Daneben muss randlich-
lich (nördliche Grenze und östliche Grenze) mit erheblichen ungeordneten potentiellen Auflussfließ-
wegen gerechnet werden. Die Starkniederschlagsgefährdung im Bestand ist zu berücksichtigen, künfti-
ge Planungen dürfen nicht zu einer Verschlechterung im Planbereich selbst sowie den Anliegergrund-
stücken führen. Dies ist insbesondere bei der Geländeregulierung und der Verkehrserschließung zu be-
achten. Die Starkniederschlagsgefährdung ist im Hinblick auf die Planvorgabe 'Tiefgarage' und deren
Sicherung nachweislich zu beachten.

- Im Hinblick der Starkregen- und Überflutungsvorsorge wird generell empfohlen, bereits in frühen Pla-
nungsphasen für den gesamten B-Planbereich ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986:100 zu füh-
ren und daraus die dann notwendigen Festsetzungsmöglichkeiten für den B-Plan (Freihaltung von Flä-
chen für Abfluss, Rückhalt und Versickerung von Niederschlagswasser) abzuleiten.

- Die Freiraum und Objektplanung ist verstärkt mit den Maßnahmen der Überflutungsvorsorge zu ver-
knüpfen.

Niederschlagswassererschließung
- Laut geltenden Vorschriften bzgl. der Regenwasserbewirtschaftung ist darauf hinzuweisen, dass sich

die wasserwirtschaftlichen Planungen gemäß DWA A102-4 am Referenzwert für die naturnahe urbane
Wasserbilanz (NatUrWB) orientieren müssen. Für das beplante Objekt bedeutet dies:

• 49,5 % Verdunstung,
• 35,1 % Versickerung,
• 15,4 % Oberflächenabfluss.

- Hierbei ist anzumerken, dass diese objektbezogenen NatUrWB-Referenzwerte (siehe auch
https://www.naturwb.de/ bzw. die beigefügte Anlage) nicht als starrer Zielwerte, wohl aber doch als
verbindlicher Zielbereich für die Planung zu verstehen sind.

- Da große Teile des Vorhabens mit Tiefgarage beplant werden, sind konservative Versickerungen ver-
mutlich schwer bis kaum abbildbar. Dem entsprechend besteht die Notwendigkeit zu technischen Son-
derlösungen.

Besonnung:
- Die Verschattungsstudie (s. Anlage 4.5) wurde begleitend zur Machbarkeitsstudie (Massenstudie) für

das Bauvorhaben "Ausstellungshaus -Welt der Versuchungen" erstellt. Geplant ist eine 3-geschossige
Neubebauung mit Teilnutzung der Dachflächen des Gebäudes. Die Gesamthöhe der Neubebauung be-
trägt 18,00 m.

- Die Ergebnisse einer Verschattungsstudie für das Vorhaben stellen heraus, dass die Neubebauung des
Ausstellungshauses "Welt der Versuchungen" für die Verschattungsstände der Nachbarbebauungen
folgende Auswirkungen hat.
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Stichtage
17. Januar Weidengasse 2 und 3 - Besonnungsdauer wird im Tagesgang um jeweils ca.

1 Stunde verkürzt
23. September - Besonnungsdauer wird im Tagesgang auf ca. 1 bis 2

Stunden verkürzt
17. Januar Huttenstraße 1 bis 3 - Besonnungsdauer wird im Tagesgang um 1 bis 3

Stunden verkürzt

23. September - nur geringe Mehrverschattung gegenüber heutigen
Zustand

17. Januar Huttenstraße 14, 15 und 16 - nur geringe Mehrverschattung gegenüber heutigen
Zustand

23. September - nur geringe Mehrverschattung gegenüber heutigen
Zustand

- Die empfohlene Besonnungsdauer nach DIN 5034 bezogen auf die Bestandsgebäude wird auch mit Er-
stellung des Neubaus mit einer Höhe von max. 18m erreicht.

3 Planerische Zielstellungen / Planungswettbewerb

3.1 Planerische Zielstellungen
- Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, auf dem Grundstück die Errichtung einer Bebauung im Sinne der

Anforderung des Vorhabens, Ausstellungshaus "Welt der Versuchungen" mit hoher gestalterischer Qua-
lität und standortangemessenen Einbindung in die Umgebung. Vorgesehen wird ein dreigeschossiges
Gebäude mit einer maximalen Höhe von 18m. Ziel ist es, ein ökologisch möglichst klimaeffizientes
Ausstellungshaus zu entwickeln. Um Abhängigkeit besser und anders zu verstehen, wird sie in einen
erweiterten Kontext gestellt.

- Das Ausstellungshaus verfolgt damit einen innovativen Ansatz in der Suchtprävention. Zielgruppe sind
insbesondere junge Menschen, aber auch Menschen jedweder Generation, Herkunft und Bildung. Einer
Machbarkeitsstudie zufolge, ist zu Beginn mit etwa 40.000 Besuchern im Jahr zu rechnen.

- Der Vorhabenträgerin wurde das Grundstück von der Stadt Erfurt zur Umsetzung des Vorhabens mit Be-
schluss des Stadtrates vom 06.07.2022 (DS0927/22) zur Verfügung gestellt. Dies erfolgte unter der
Maßgabe, dass auf dem Grundstück die erforderlichen Stellplätze, die aus Stellplatzbaulasten und
Grunddienstbarkeiten resultieren, durch die Vorhabenträgerin hergestellt werden. Dabei handelt es
sich um 79 Stellplätzen für kirchliche Verwaltungseinrichtungen, die in einer Tiefgarage unterzubrin-
gen sind sowie um 14 ebenerdige Stellplätze auf dem Flurstück 156 zugunsten der Eigentümer der
Grundstücke in der Gemarkung Erfurt, Flur 137, Flurstücke 10, 11, 12, 13/1 und 13/2, die mit einer
Dienstbarkeit gesichert sind.

- Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die Revitalisierung der brachgefallenen innerörtlichen
Flächen durch funktionelle Neuordnung sowie eine bauliche Verdichtung angestrebt. Für diesen Be-
reich als ein Eingang in die Altstadt wird eine Stadtreparatur als strukturell wichtiges Ziel formuliert.
Mit der Errichtung des Ausstellungshauses für die "Welt der Versuchungen" wird durch die Bebauung
der jetzt noch vorhandenen Brache ein wesentlicher Beitrag zur Stadtreparatur geleistet.
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3.2 Planungswettbewerb
- Der Neubau und die Einrichtung des Ausstellungshauses "Welt der Versuchungen" wird aufgrund eines

Beschlusses des Deutschen Bundestags ermöglicht. Aufgrund des Bundesinteresses wird die Vorhaben-
trägerin einen Planungswettbewerb durchführen. Der Geltungsbereich des Planungswettbewerbes um-
fasst die verfügungsberechtigten Flächen des Antragstellers.

- Das Ergebnis des Wettbewerbs bildet die Grundlage des Bebauungsplanentwurfs ALT673 "Ausstel-
lungshaus – Welt der Versuchungen"
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4 Anhang
4.1 Übersicht Flurstücke Geltungsbereich Bebauungsplan
4.2 Luftbild
4.3 Übersicht Bebauungspläne ALT673 und ALT614
4.4 Massenstudie (Machbarkeitsstudie)
4.5 Verschattungsstudie



Erfurt-Mitte
Flur 123

Erfurt-Mitte
Flur 138

Weidengasse

Waldenstraße

Am
 H

üg
el

Huttenstraße

Kr
on

en
bu

rgg
as

se

Dezernat Kultur und Stadtentwicklung

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung

Kartengrundlage: Luftbild mit Kataster/Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften Ausgabedatum: 09.11.2022 Nachdruck oder Vervielfältigung verboten

Ausstellungshaus "Welt der Versuchungen"
Vorhabenbezogener Bebauungsplan ALT763

Übersicht Flurstücke



Erfurt-Mitte
Flur 123 Erfurt-Mitte

Flur 138

Dezernat Kultur und Stadtentwicklung

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung

Kartengrundlage: Luftbild mit Kataster/Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften Ausgabedatum: 09.11.2022 Nachdruck oder Vervielfältigung verboten

Ausstellungshaus "Welt der Versuchungen"
Vorhabenbezogener Bebauungsplan ALT763

Orthophoto 2020 11. April

Geltungsbereich



Dezernat Kultur und Stadtentwicklung

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung

MI 1b GRZ 0,5
III

0°- 5°FD
OK max. 12 m

MI 2a GRZ 0,8

0°- 5°
g

FD
OK min. 12 m
OK max. 14 m

MI 1a GRZ 1,0
V g
TH min. 15 m
TH max. 16 m

OK max. 21,5 m

MI 2b GRZ 0,5

0°- 5°
g

FD
OK min.  12 m
OK max. 14 m

WA GRZ 0,6
III g
FD
OK max. 12 m

Übersicht

Bebauungspläne

ALT763 und ALT614

Maßstab: ohne Datum: 14.11.2022

Kartengrundlage: Stadtgrundkarte mit Kataster/Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften

Nachdruck oder Vervielfältigung verboten

Legende
Geltungsbereich Bebauungsplan
ALT763 "Ausstellungshaus -
Welt der Versuchungen"

Geltungsbereich Bebauungsplan
ALT614 "Am Hügel"

Stand der ALK 10.10.2016



 

 

AnderhaltenArchitekten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Massenstudie 
Ausstellungshaus Huttenplatz 

Stand 10.10.2022 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. BA 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 m2 367 m2 
Ausstellungsfläche 

 
 

27 m2 
 

Nebeneingang 
 
 

44 m2 
Depot 

 
109 m2 

Ausstellungsfläche 

 

 
200 m2 

Ausstellungsfläche 
und Auditorium 

 
 
 

 
 
 
 

21 m2 
WC D 

 
 

 
14 m2 

Erste Hilfe 

 
 

22 m2 
WC H 

 
 
 

8 m2 
8 m2 

WC B 
WC B 

23 m2 
Multifunktionsrau

m 
 
 
 

31 m2 
Garderobe 

 
 
 
 
 
 

200 m2 
Empfang 

 

±0,00 
 

170 m2 
Restaurant inkl. Küche 

 
 
 
 

 
70 m2 
Shop 

Haupteingang 

 
N 

 
 
 
 
 
 
 

Erdgeschoss 

Zeichnung Stand 

Erdgeschoss 1-400 10.10.2022 
 
Bauvorhaben 

Ausstellungshaus Huttenplatz 
 
Planverfasser 

  



 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Obergeschoss 2. Obergeschoss 

 

    
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

Zeichnung Stand 

Obergeschoss 1-400 10.10.2022 
 
Bauvorhaben 

Ausstellungshaus Huttenplatz 
 
Planverfasser 

Anderhalten Architekten 
Friedrichstraße 127 Telefon 030 278 944-0 



 

 

 
 

 
  

 

 

 

  

83 Stellplätze 
inkl. e-Bike Stellplätze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

 
 
 
 
 
 

Tiefgarage Dachgeschoss 

 

 

 

 

 

Zeichnung Stand 

UG DG 1-400 10.10.2022 
 
Bauvorhaben 

Ausstellungshaus Huttenplatz 
 
Planverfasser 

Anderhalten Architekten 
Friedrichstraße 127 Telefon 030 278 944-0 

      



 

 

 
 
 
 

 
 

Schnitt AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schnitt BB 

Dachbegrünung u. Solar-Anlage  

 
 

 
 

Huttenstraße  

-   

 
 

 
Ausstellung und Auditorium 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  

Zeichnung Stand 

Schnitt A B 1-400 10.10.2022 
 
Bauvorhaben 

Ausstellungshaus Huttenplatz 
 
Planverfasser 

Anderhalten Architekten 
Friedrichstraße 127 Telefon 030 278 944-0 
10117 Berlin Telefax 030 278 944-11 

 

 
 

 

 

  
 

-  
 

 

 
 

 
Ausstellung und Auditorium 
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Zeichnung Stand 

Kostenschätzung 10.10.2022 
 

Bauvorhaben 

Ausstellungshaus Huttenplatz 
 
Planverfasser 

Anderhalten Architekten 
Friedrichstraße 127 Telefon 030 278 944-0 
10117 Berlin Telefax 030 278 944-11 

EG  
-1. UG 

Foyer: 200 m2 Stellplätze inkl. VF: 2.435 m2 
Cafe/Restaurant: 
Multifunktion: 

170 m2 
23 m2 

Technik: 51 m2 
gesamt: 2.486 m2 

Garderobe: 31 m2 gesamte Stellplätze: 83 
Shop: 70 m2  

 WC: 59 m2 
Erste Hilfe: 14 m2 
Depot + Nebeneingang: 96 m2 
Verkehrsflächen: 238 m2 
Ausstellung: 476 m2 
Auditorium: 
gesamt: 

200 m2 
1.577 m2 

1. OG  

Ausstellung: 1.138 m2 
Verkehrsflächen: 260 m2 
Workshop: 207 m2 
WC: 10 m2 
Depot: 
gesamt: 

40 m2 
1.655 m2 

2. OG 
 

Ausstellung: 644 m2 
Verkehrsflächen: 274 m2 
Verwaltung: 274 m2 
Cafe: 
gesamt: 

76 m2 
1.268 m2 

 

Vorgabe Grundstück MI 2: 
Grundstücksgröße = 3530 m2 
Obergrenze GRZ MI 2a = 0,8 
Obergrenze GRZ MI 2b = 0,5 
Obergrenze GFZ = 2,6 
max. Grundflächen = 1850 m2 + 520 m2 =2370 m2 
max. Geschossfläche = 9.480 m2 
* (siehe Anlagen, B-Plan und ALT-614 Begründung S.19) 

GRZ: 
Grundfläche / Grundstücksgröße 
= 1.726 m2 / 3530 m2 = 0,49 

GFZ: 
Geschossfläche / Grundstücksgröße 
= 1.577 m2 + 1.655 m2 + 1.268 m2 + 2.486 m2 / 3530 m2 
= 1,98 

 

Bruttogrundfläche: 1.577 + 1.655+ 1.268 = 4500 m2 (EG - 2. OG) 
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1. Aufgabenstellung 

 
Die Verschattungsstudie wurde begleitend zum Bauvorhaben Ausstellungshaus 
Huttenplatz erstellt. Geplant ist eine 3-geschossige Neubebauung mit Teilnutzung der 
Dachflächen am Huttenplatz, 99084 Erfurt. Die Gesamthöhe der Neubebauung beträgt 
18,00 m. 

 
Da sich westlich und nördlich des Grundstücks bereits Bestandsbebauungen befinden, 
sollen durch eine Verschattungsstudie die Auswirkungen der neu geplanten Bebauung auf 
den Bestandsbebauungen ermittelt und bewertet werden. 

 
Dabei wird auf die Empfehlung der DIN 5034-1:2011-07: Tageslicht in Innenräumen 
zurückgegriffen. Diese führt unter Punkt 4.4 wie folgt aus: 

 
"[...] vor allem für Wohnräume ist die Besonnbarkeit eine wichtiges Qualitätsmerkmal, da 
eine ausreichende Besonnung zur Gesundheit und zum Wohlbefinden beiträgt. Deshalb 
sollte die mögliche Besonnungsdauer in mindestens einem Aufenthaltsraum einer 
Wohnung zur Tag- und Nachtgleiche 4 h betragen. Soll auch eine ausreichende Besonnung 
in den Wintermonaten sichergestellt sein, sollte die mögliche Besonnungsdauer am 17. 
Januar mindestens 1 h betragen. [...]" 

 
Bezugnehmend auf die DIN 5034 und die für jeweiligen Tag relevanten Sonnenstunden 
wird der Stichtag 17. Januar um 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Uhr und 
der 23. September (Tag- und Nachtgleiche) um 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 untersucht. 

 
Grundlage für die Verschattungsanalyse bildet ein in Sketchup 2018 erstelltes 3D-Modell, 
das durch die Angaben vom exakten Standort, Gebäudeaußenmaße und Orientierung klar 
definierte Verschattungsstände zu jeder Jahres- und Tageszeit simulieren kann. 
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Lageplan 

N Huttenstraße 1-3 
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Huttenstraße 14-18 
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12.00 Uhr 16.00 Uhr 

2. Verschattungsanalyse 

2.1 Schattensimulation 17. Januar 
 

9.00 Uhr 13.00 Uhr 
 

10.00 Uhr 14.00 Uhr 
 

11.00 Uhr 15.00 Uhr 
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11.00 Uhr 15.00 Uhr 

 
 

2.2 Schattensimulation 23. September (Tag- und Nachtgleiche) 
 

8.00 Uhr 12.00 Uhr 
 

9.00 Uhr 13.00 Uhr 
 

10.00 Uhr 14.00 Uhr 
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  3. Fazit 
 

17. Januar: 
Es zeigt sich, dass zwar im Tagesgang die Besonnungsdauer von Weidengasse 2 und 3 und 
Huttenstraße 1–3 teilweise um jeweils ca. 1 Stunde und 1–3 Stunden verkürzt wird, erreicht die 
Besonnungsdauer aller Wohneinheiten die empfohlene Besonnungsdauer der DIN 5034 von min. 
1 Stunde am 17. Januar. Die Neubebauung erzeugt nur geringe Mehrverschattung auf Huttenstraße 
14, 15 und 16 gegenüber den heutigen Verschattungsständen. 

 
23. September: 
Am 23. September wird die Besonnungsdauer der Huttenstraße 14, 15 und 16 und 
Huttenstraße 1–3 dank der anpassenden Höhe der Neubebauung und des ausreichenden 
Abstandes nur gering beeinflusst. Die Besonnungsdauer der Ostfassade von Weidengasse 2 und 
3 wird teilweise auf ca. 1–2 Stunden verkürzt, allerdings wird die Besonnungsdauer der 
Westfassade nicht beeinflusst, und von 11.00 Uhr bis zum 15.00 Uhr ständig besonnt, somit 
erreicht die Besonnungsdauer die empfohlenen Werte der DIN 5034 von 4 Stunden. 

 
Die Ergebnisse dieser Studie stellen heraus, dass die Neubebauung Ausstellungshaus Huttenplatz 
für den Verschattungsstände der Nachbarbebauungen Weidengasse 2 und 3, Huttenstraße 14, 
15 und 16 sowie Huttenstraße 1–3 eine untergeordnete Rolle spielt. 
Die empfohlene Besonnungsdauer nach DIN 5034 bezogen auf die Bestandsgebäude wird auch 
mit Erstellung des Neubaus erreicht. Die Erstellung des Neubaus führt somit zu keiner 
Einschränkung. 
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1 Wettbewerbsvorhaben/ Wettbewerbsgebiet

1.1 Wettbewerbsvorhaben
Der Neubau und die Einrichtung des Ausstellungshauses "Welt der Versuchungen" wird aufgrund eines Be-
schlusses des Deutschen Bundestags ermöglicht. Aufgrund des Bundesinteresses wird die Vorhabenträge-
rin einen Planungswettbewerb durchführen.

Das Vorhaben umfasst die Errichtung eines Ausstellungshauses. Das Konzept des Ausstellungshauses an
der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst widmet sich alten und neuen Versuchungen und Ab-
hängigkeiten – von Drogen bis hin zu Social Media – und beleuchtet sie aus unterschiedlichen Blickwin-
keln. Das Ausstellungshaus verfolgt damit einen innovativen Ansatz in der Suchtprävention.

Vorgesehen wird ein dreigeschossiges Gebäude mit einer maximalen Höhe von 18m. Das Gebäude soll
nördlich der Weidengasse, westlich der Straße Am Hügel sowie südlich der Huttenstraße errichtet werden.

Die der Standortortwahl zugrundeliegende Idee ist, dass durch das Ausstellungshaus die Stadt Erfurt an
zusätzlicher Attraktivität gewinnt und dieses innerstädtische Gebiet eine Aufwertung erfährt. Das neue
Haus könnte guter Ausgangspunkt für die Umgestaltung des Bereichs Am Hügel/ Huttenplatz sein. Das
Haus soll einen Standard setzen im nachhaltigen Bauen.

Das Vorhaben soll eine Nettonutzfläche von 4.000 m² bis max. 5000 m² umfassen, die in angemessener
Form in dem Ausstellungshaus untergebracht werden sollen.

In dem Gebäude sind folgende Nutzungen unterzubringen:
- Ausstellungsflächen    2.500 m² bis 3.000 m²
- Workshop-/Seminarräume    300 m² bis 350 m²
- Vortrags-/Veranstaltungsraum/Auditorium   150 m² bis 200 m²
- Besucher:innenservice    330 m² bis 420 m²
- Verwaltung       250 m² bis 320 m²
- Technische Infrastruktur    310 m² bis 400 m²

Es sind nach derzeitigem Stand mindestens 107 Stellplätze auf dem Baugrundstück herzustellen. Im Rah-
men des Vorhabens ist eine Tiefgarage zu errichten. Die Stellplätze resultieren aus Baulasten, Grund-
dienstbarkeiten sowie dem Stellplatzbedarf, der sich aus dem Vorhaben des Ausstellungshauses selbst
ergibt folgendermaßen:

- In der Tiefgarage sind mindestens 79 Stellplätze für kirchliche Verwaltungseinrichtungen herzustellen,
die per Baulast auf dem Grundstück gesichert sind.

- Des Weiteren sind 14 ebenerdige Stellplätze auf dem Flurstück 156 zugunsten der Eigentümer der
Grundstücke in der Gemarkung Erfurt, Flur 137, Flurstücke 10, 11, 12, 13/1 und 13/2 mit einer Dienst-
barkeit gesichert. Diese Stellplätze sind innerhalb der für Stellplätze festgesetzten Fläche "ST" im Gel-
tungsbereich des rechtswirksamen Bebauungsplanes ALT614 herzustellen. Da diese Stellplätze den
Kunden des Einkaufmarktes auf dem westlich angrenzenden Grundstück Weidengasse 2 und3 vorbe-
halten sind, kommt eine Verschiebung der Stellplätze nicht in Betracht.

- Zusätzlich sind die notwendigen Stellplätze für das eigene Bauvorhaben nachzuweisen. Unter Berück-
sichtigung der Nutzflächen für das Vorhaben kann nach kursorischer Prüfung von erforderlichen 18
Stellplätzen ausgegangen werden. Unter Berücksichtigung eines Mobilitätskonzeptes entsprechend
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des Stadtratsbeschlusses 0289/21 "Handlungsrichtlinie der Landeshauptstadt Erfurt für die Herstel-
lung von Kfz-Stellplätzen" sind dann noch mindestens 14 Stellplätze für das Vorhaben herzustellen.

• Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich der "Handlungsrichtlinie der Landeshauptstadt Er-
furt für die Herstellung von Kfz-Stellplätzen", welche an diesem Standort anzuwenden ist. Dabei
sind die Lagegunst und die Möglichkeiten eines Mobilitätskonzeptes zu berücksichtigen. Für das
Plangebiet kommt eine Beschränkung der erforderlichen Stellplätze auf max. 75% der erforderlichen
Stellplätze unter Berücksichtigung eines Mobilitätskonzeptes in Betracht. Im Rahmen des Mobili-
tätskonzeptes sind Maßnahmen wie (Carsharing, Job-Tickets u. ä.) nachzuweisen, mit denen Stell-
plätze abgelöst werden können. Unter Berücksichtigung eines Mobilitätskonzeptes bedeutet es,
dass dann noch mindestens 14 Stellplätze für das Vorhaben erforderlich werden.

• Des Weiteren sind 36 Fahrradabstellplätze herzustellen. Die Abstellplätze für Mitarbeiter sollten im
Gebäude (Bsp. Tiefgarage) und die Abstellplätze für Besucher im Bereich des Eingangs eingeordnet
werden. Die Anzahl der erforderlichen Fahrradstellplatzanlagen ist in Abhängigkeit vom tatsächli-
chen Raumkonzept zu beurteilen.

- Das Haus soll nachhaltig gebaut werden. Diesen Aspekt gilt es für die Wahl der Baumaterialien und die
energetische Bilanz des Gebäudes zu beachten. Das Flachdach ist zu begrünen und mit einer Photovol-
taikanlage zu kombinieren. Fassadenbegrünung ist ebenfalls vorzusehen.

1.2 Wettbewerbsgebiet
Das Wettbewerbsgebiet befindet sich in der Innenstadt von Erfurt und erstreckt sich nördlich der Weiden-
gasse, westlich der Straße Am Hügel und südlich der Huttenstraße. Es umfasst die Grundstücke 156 und
157 in der Gemarkung Erfurt in der Flur 123 und weist eine Größe von 3.510 m² auf. Der Geltungsbereich
des Planungswettbewerbes umfasst die verfügungsberechtigten Flächen des Antragstellers gemäß den
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW 2013).

Neben dem von der Antragstellerin beabsichtigten konkreten Vorhaben besteht aus städtebaulicher Sicht
ein Neuordnungsbedarf für einen größeren Umgriff, so dass auch die angrenzenden städtischen Grundstü-
cke, die im Bebauungsplan ALT614 "Am Hügel" als öffentliche Verkehrsflächen zumindest informativ in
das Wettbewerbsgebiet einzubeziehen sind. Die Einbeziehung dieser Flächen wird erforderlich, um eine
optimale, dem Ort gerecht werdende Lösung, insbesondere für die Neuordnung der Freiräume, zu ermögli-
chen.

Der Bereich Huttenplatz/ Am Hügel zählt zu den wichtigsten Stadteingängen in die Altstadt und stellt zu-
gleich einen der letzten flächenintensiven städtebaulichen Missstände der Erfurter Altstadt dar. Im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes ALT614 "Am Hügel" wird die Revitalisierung der teilweise brachgefal-
lenen/ bzw. untergenutzten innerörtlichen Flächen durch bodenordnerische, städtebauliche und funktio-
nelle Neuordnung sowie eine bauliche Verdichtung angestrebt. Als Planungsziele wurden neben einer
notwendigen Stadtreparatur und Neudefinition des strukturell wichtigen Stadteingangs in die Altstadt
unter Berücksichtigung des bauliche Bestandes, die Neuordnung der Verkehrsflächen sowie die Schaffung
der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete Wiedernutzbarmachung von Brachflächen
verfolgt. Die Nutzung städtebaulicher Neuordnungsmaßnahmen dient der Beseitigung städtebaulicher
Missstände und Schaffung funktional nachhaltiger Baustrukturen.

Die notwendigen Korrekturen des Stadtgrundrisses ermöglichen einerseits eine zeitnahe Auffüllung ein-
zelner freiwerdender Baufelder, mit denen bereits ein wesentlicher Beitrag zur Stadtreparatur geleistet
werden kann. Andererseits ermöglichen sie einen Fortbestand der im Verlauf der geplanten Innenstadt-
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tangente bereits entstandenen Wohnbebauung bis zum Ende ihrer jeweiligen Nutzungszeit und geben die
Strukturen für eine denkbare Nachfolgebebauung vor, mit der langfristig der Reparaturprozess abge-
schlossen werden könnte.

Um das Ziel einer umfassenden Stadtreparatur erreichen zu können, müssen die aus der begonnenen Flä-
chensanierung der späten DDR-Zeit resultierenden, schwer wiegenden strukturellen Brüche des Gebiets
einer praktikablen, schrittweise umsetzbaren Neuordnung zugeführt werden. Seit dem Abbruch der hier
umfänglich begonnenen und erfolgten Innenstadtzerstörung in der Wendezeit zeigt sich bei näherer Be-
trachtung, dass dieser Übergangszustand mehr oder weniger unverändert erhalten ist und lediglich durch
verschiedene Gebäudesanierungen verschliffen wurde.

Tatsächlich bestehen derzeit zwischen der heutigen verkehrlichen Funktion und den baulich vorhandenen
Verkehrsanlagen, zwischen den heutigen Straßenverläufen und der darunterliegenden technischen Infra-
struktur, zwischen den heutigen Stadträumen und dem historisch angelegten, dem Ort immanenten
Raumgefüge weiterhin extreme Divergenzen, die eine schlüssige Neuordnung im heutigen Zustand bis-
lang rechtlich, technisch und wirtschaftlich unmöglich gemacht haben und ohne eine grundlegende struk-
turelle Korrektur aller Voraussicht nach auch weiter unmöglich machen werden.

Hinzu treten die planerischen Vorbelastungen der Flächen durch die baurechtliche Sicherung von Stell-
plätzen auf den heutigen Brachflächen, durch genehmigte und bestandsgeschützte Anlieferbeziehungen
und einen insgesamt hohen Stellplatzbedarf aus den umgebenden Wohnquartieren und Bildungsnutzun-
gen.

2 Planungsprämissen / Planerische Zielstellungen

2.1 Städtebauliche Rahmenbedingungen
Die Flächen liegen im Geltungsbereich des seit 28.09.2018 rechtsverbindlichen Bebauungsplans ALT614
"Am Hügel". Der rechtsverbindliche Bebauungsplan ALT614 sieht neben Wohnbauflächen und gemischten
Bauflächen und speziell für die Flurstücke 156 und 157 die Festsetzung der Mischgebiete Teilbereiche MI
2a und MI 2b vor.

Um die planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens zu gewährleisten, ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1
BauGB ein neuer Bebauungsplan ALT763 "Ausstellungshaus - Welt der Versuchungen" aufzustellen, mit
dem der Geltungsbereich des Bebauungsplans ALT614 "Am Hügel" in Teilen überplant wird. (siehe Anlage
4.4).

Zur Umsetzung des Bebauungsplans ALT614 "Am Hügel" wurde ein Baulandumlegungsverfahren (UV
18/11 "Am Hügel") durchgeführt. Das Umlegungsverfahren ist nunmehr im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ALT614 komplett abgeschlossen. Die im Ergebnis der Baulandumlegung gebildeten Flurstücke
156 und 157 (Gemarkung Erfurt-Mitte, Flur 123) befinden sich im Eigentum der Stadt Erfurt. Der Vorha-
benträgerin wurde seitens der Stadt eine Verfügungsberechtigung an den Grundstücken für die Realisie-
rung des Vorhabens gewährt.

Die Flächen des Wettbewerbsgebiets liegen innerhalb der Sanierungssatzung „Altstadt, EFM101“ vom
24.06.1992 und sind insofern Gegenstand des besonderen Städtebaurechts gemäß §§ 136 bis 191 BauGB.
Mit dem Bebauungsplan werden die Sanierungsziele gebietsbezogen konkretisiert. Die Sanierung wird im
vereinfachten Verfahren durchgeführt. Das Planungsgebiet befindet sich gleichfalls im Geltungsbereich
der Erhaltungssatzung "Altstadt" nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Erhaltung der städtebaulichen Eigenart
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des Gebietes auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt) sowie im Geltungsbereich der Ortsgestaltungssat-
zung für die Altstadt von Erfurt vom 23. November 1992.

2.2 Verkehrliche Aspekte / Erschließung
- Das Plangebiet befindet sich in innerstädtischer Lage mit fußläufig erreichbarem ÖPNV. Die äußere Er-

schließung besteht über die öffentlichen Straßen Am Hügel/ Huttenstraße.

- Mit Neufestsetzung der Verkehrsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ALT614 "Am Hügel"
werden die Strukturen für eine denkbare Nachfolgebebauung vorgegeben, mit der langfristig der Stadt-
reparaturprozess abgeschlossen werden könnte. Die gewidmete Verkehrsfläche der Straße Am Hügel
innerhalb des Geltungsbereichs kann bis zu einem Umbau der Verkehrsflächen weiterhin als Verkehrs-
fläche genutzt werden.

- Mit dem Entwurf des Bebauungsplans ALT763 ist jedoch vorgesehen, die östlich und nördlich an das
Vorhaben angrenzenden Verkehrsflächen in den Straßen Am Hügel und Huttenstraße in den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans einzubeziehen. Ziel ist es, die Verkehrsflächen weitestgehend im Bestand
zu belassen. Für die Inbetriebnahme des Ausstellungshauses wird auch eine entsprechende Anpassung
der Straßenanlagen erforderlich, um deren Funktionsfähigkeit zu gewährleisten (incl. Herstellung einer
Gehbahn auf der Südseite der Huttenstraße) sowie die Anpassung an die bestehenden Verkehrsflächen.
Zwischen dem geplanten Ausstellungshaus und der bestehenden Verkehrsfläche Am Hügel ist die Ent-
wicklung einer öffentlichen Grünfläche vorgesehen.

- Die Inbetriebnahme des Ausstellungshauses erfordert nicht zwingend einen sofortigen Knotenpunkts-
umbau im Bereich Huttenstraße/ Am Hügel. Das Baufeld für das Ausstellungshaus reicht mit seiner
Nord- Ost und Südost-Ecke in den heute öffentlichen Straßenraum hinein, so dass in Verbindung mit
einer Errichtung des Ausstellungshauses auch eine entsprechende Anpassung der Straßenanlagen er-
forderlich wird, um deren Funktionsfähigkeit zu gewährleisten (incl. Herstellung einer Gehbahn auf der
Südseite der Huttenstraße) sowie die Anpassung an die bestehenden Verkehrsflächen. Die Erschließung
des Ausstellungshauses kann jedoch auch bis zu einem Umbau der Verkehrsflächen über eine Zufahrt
von der bestehenden öffentlichen Verkehrsfläche aus gewährleistet werden.

2.3 Umweltbelange
Lärm/ Immissionen
- Für den rechtswirksamen Bauungsplan ALT614 liegt eine schalltechnische Untersuchung vom

24.01.2017 vor. Die schalltechnischen Untersuchungen haben ergeben, dass ein Parkhaus an dem fest-
gesetzten Standort mit bis zu 400 Stellplätzen realisierbar ist, es sind jedoch umfangreiche Schall-
schutzmaßnahmen erforderlich. Da nunmehr am Standort des Parkhauses das Ausstellungshaus mit ei-
ner Tiefgarage mit unter 100 Stellplätzen zuzüglich 28 ebenerdigen Stellplätzen realisiert werden soll,
werden die Immissionen, die durch den Zu-und Abfahrtsverkehr verursacht werden, deutlich geringer
sein. Dennoch wird unter dem Aspekt des Lärmschutzes empfohlen, wie bereits in der schalltechni-
schen Untersuchung vom 24.01.2017 ermittelt, die Zufahrt der Tiefgarage im Bereich der Straße Am
Hügel anzuordnen. Diese Lage bietet aufgrund der größeren Abstände zur angrenzenden Wohnbebau-
ung das geringstmögliche Konfliktpotential. Für das Vorhaben ist ein Schallimmissionsgutachten zu
erstellen. Dieses bildet die Grundlage zur Einschätzung des Lärmschutzes für die angrenzende Wohn-
bebauung. Im Rahmen dessen sind die erforderlichen schalltechnischen Maßnahmen festzulegen.
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Klima:
- Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in der klimatischen Sanierungszone IV des

dicht besiedelten Altstadtbereiches und Stadtkerns von Erfurt, welcher eine hohe flächenmäßige
Überwärmung mit negativen Folgen auf das Bioklima für den Menschen aufweist. In diesem innerstäd-
tischen Bereich ist die Belüftung mit Kalt- und Frischluft äußerst gering. Derzeit gekennzeichnet durch
einen sehr hohen Versieglungsgrad und geringen Grünanteil beschleunigt sich die städtische Über-
wärmung. Die Flächen müssen klimatisch saniert werden. Unter dem klimaökologischen Sanierungsas-
pekt haben demzufolge überwärmungsmindernde Maßnahmen zu erfolgen. Bebauungen in Sanie-
rungsbereichen im stadtrelevanten Einflussbereich sind nur mit kompensatorischen Maßnahmen mög-
lich. Ziel ist es diese stark versiegelten Flächen trotz Neubebauung klimatisch aufzuwerten. Mikrokli-
matisch wirkende Belange sind in den Planungen zu berücksichtigen (z.B. Dach- und Fassadenbegrü-
nung, Baumpflanzungen).

Baumbestand:
- Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ALT763 befinden sich mehrere, nach der Baumschutzsatzung

geschützte Bäume, welche nach der Baumkartierung zum Bebauungsplan ALT614 eine gute Vitalität
aufweisen. Die Erfassung dazu erfolgte im Rahmen eines Gutachtens zum Baumbestand im Jahr 2010
im Zuge der Erarbeitung des Bebauungsplans ALT614 "Am Hügel". Bei Umsetzung des Parkhauses ent-
sprechend der Festsetzungen des rechtswirksamen Bebauungsplans ALT614 wären diese Bäume zu fäl-
len. Im Ergebnis des Wettbewerbs ist zu prüfen, ob einzelne Bäume erhalten werden können.

- Die Baumerfassung ist vor der Auslobung des Wettbewerbs für den Geltungsbereich des Bauungsplans
ALT763 zu aktualisieren. Diese Baumkartierung (die im Wettbewerbsgebiet 8 Bäume umfasst) ein-
schließlich der Vitalitätsprüfung ist den Wettbewerbsteilnehmern mit der Forderung zur Verfügung zu
stellen, werden möglichst den wertvollsten Bestand zu erhalten.

- Die Machbarkeitsstudie gibt die maximale Höhe und Breite des Ausstellungshauses vor. Erst im Ergeb-
nis des Wettbewerbs wird die Kubatur des Gebäudes definiert. Somit ist es möglich, dass die eigentli-
che Gebäudekubatur im Ergebnis des Wettbewerbs den vorgegebenen Rahmen nicht ausschöpft und
dadurch einzelne Bäume erhalten werden können.

Starkniederschlagsvorsorge:
- Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ALT763 sind zumindest die südlichen Flächenbereiche in der

aktuellen Starkniederschlagsgefahrenkartierung der Stadt Erfurt bereits bei seltenen Ereignissen
(Maßstab 'hN 38 mm/60 min') als potentiell überstaugefährdet ausgewiesen. Daneben muss randlich
(nördliche Grenze und östliche Grenze) mit erheblichen ungeordneten potentiellen Auflussfließwegen
gerechnet werden. Die Starkniederschlagsgefährdung im Bestand ist zu berücksichtigen, künftige Pla-
nungen dürfen nicht zu einer Verschlechterung im Planbereich selbst sowie den Anliegergrundstücken
führen. Dies ist insbesondere bei der Geländeregulierung und der Verkehrserschließung zu beachten.
Die Starkniederschlagsgefährdung ist im Hinblick auf die Planvorgabe 'Tiefgarage' und deren Siche-
rung nachweislich zu beachten.

- Im Hinblick der Starkregen- und Überflutungsvorsorge wird generell empfohlen, bereits in frühen Pla-
nungsphasen für den gesamten B-Planbereich ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986:100 zu füh-
ren und daraus die dann notwendigen Festsetzungsmöglichkeiten für den B-Plan (Freihaltung von Flä-
chen für Abfluss, Rückhalt und Versickerung von Niederschlagswasser) abzuleiten.

- Die Freiraum und Objektplanung ist verstärkt mit den Maßnahmen der Überflutungsvorsorge zu ver-
knüpfen.
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Niederschlagswassererschließung
- Laut geltenden Vorschriften bzgl. der Regenwasserbewirtschaftung ist darauf hinzuweisen, dass sich

die wasserwirtschaftlichen Planungen gemäß DWA A102-4 am Referenzwert für die naturnahe urbane
Wasserbilanz (NatUrWB) orientieren müssen. Für das beplante Objekt bedeutet dies:

• 49,5 % Verdunstung,
• 35,1 % Versickerung,
• 15,4 % Oberflächenabfluss.

- Hierbei ist anzumerken, dass diese objektbezogenen NatUrWB-Referenzwerte (siehe auch
https://www.naturwb.de/ bzw. die beigefügte Anlage) nicht als starrer Zielwerte, wohl aber doch als
verbindlicher Zielbereich für die Planung zu verstehen sind.

- Da große Teile des Vorhabens mit Tiefgarage beplant werden, sind konservative Versickerungen ver-
mutlich schwer bis kaum abbildbar. Dem entsprechend besteht die Notwendigkeit zu technischen Son-
derlösungen.

2.4 Planerische Zielstellungen
- Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, auf dem Grundstück die Errichtung einer Bebauung im Sinne der

Anforderung des Vorhabens, Ausstellungshaus "Welt der Versuchungen" mit hoher gestalterischer Qua-
lität und standortangemessenen Einbindung in die Umgebung. Vorgesehen wird ein dreigeschossiges
Gebäude mit einer maximalen Höhe von 18m. Dabei ist die Höhe des Gebäudes insbesondere in Bezug
auf die angrenzende Bebauung mit max. 18m sensibel zu entwickeln. Die Gebäudehöhe von max. 18m
soll nicht das gesamte Volumen des Gebäudes umfassen. Im Rahmen des Planungswettbewerbs wird
die detaillierte Ausformung des Gebäudes vorgenommen. Daher liegt diese erst im Ergebnis des Wett-
bewerbs vor.

- Ziel ist es, ein ökologisch möglichst klimaeffizientes Ausstellungshaus zu entwickeln. Das Haus soll
nachhaltig gebaut werden. Diesen Aspekt gilt es für die Wahl der Baumaterialien und die energetische
Bilanz des Gebäudes zu beachten. Das Flachdach ist zu begrünen und mit einer Photovoltaikanlage zu
kombinieren. Fassadenbegrünung ist ebenfalls vorzusehen. Die Vernetzung der grünen, blauen und
grauen Infrastrukturen sollte als allgemeingültiges Planungsziel im Wettbewerb verankert und mit als
Kriterium der Wettbewerbsauswertung herangezogen werden.

- Um Abhängigkeit besser und anders zu verstehen, wird sie in einen erweiterten Kontext gestellt. Das
Ausstellungshaus verfolgt damit einen innovativen Ansatz in der Suchtprävention. Zielgruppe sind
insbesondere junge Menschen, aber auch Menschen jedweder Generation, Herkunft und Bildung. Einer
Machbarkeitsstudie zufolge, ist zu Beginn mit etwa 40.000 Besuchern im Jahr zu rechnen.

- Der Vorhabenträgerin wurde das Grundstück von der Stadt Erfurt zur Umsetzung des Vorhabens mit Be-
schluss des Stadtrates vom 06.07.2022 (DS0927/22) zur Verfügung gestellt. Dies erfolgte unter der
Maßgabe, dass auf dem Grundstück die erforderlichen Stellplätze, die aus Stellplatzbaulasten und
Grunddienstbarkeiten resultieren, durch die Vorhabenträgerin hergestellt werden. Dabei handelt es
sich um 79 Stellplätzen für kirchliche Verwaltungseinrichtungen, die in einer Tiefgarage unterzubrin-
gen sind sowie um 14 ebenerdige Stellplätze auf dem Flurstück 156 zugunsten der Eigentümer der
Grundstücke in der Gemarkung Erfurt, Flur 137, Flurstücke 10, 11, 12, 13/1 und 13/2, die mit einer
Dienstbarkeit gesichert sind.

- Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die Revitalisierung der brachgefallenen innerörtlichen
Flächen durch funktionelle Neuordnung sowie eine bauliche Verdichtung angestrebt. Für diesen Be-
reich als ein Eingang in die Altstadt wird eine Stadtreparatur als strukturell wichtiges Ziel formuliert.
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Mit der Errichtung des Ausstellungshauses für die "Welt der Versuchungen" wird durch die Bebauung
der jetzt noch vorhandenen Brache ein wesentlicher Beitrag zur Stadtreparatur geleistet.

3 Wettbewerbsverfahren
- Die Vorhabenträgerin wird den Planungswettbewerb (nach der Richtlinie zur Durchführung von Pla-

nungswettbewerben (RPW 2013)) auf eigene Kosten durchführen und einen der Preisträger mit der Pla-
nung und Realisierung des Bauvorhabens zu beauftragen.

- Hierzu führt die Vorhabenträgerin einen beschränkt offenen, europaweiten, einphasigen, hochbauli-
chen Planungswettbewerb mit einem nachfolgenden Vergabeverfahren nach VgV durch.

- Die Vorhabenträgerin beauftragt einen Dritten mit der Verfahrensbetreuung des Wettbewerbs. Dieser
verfasst den Auslobungstext des Planungswettbewerbes und konkretisiert die Modalitäten der Durch-
führung des Planungswettbewerbes in Abstimmung mit der Vorhabenträgerin, mit dem Bund und der
Stadtverwaltung.

- Die zu konkretisierenden Modalitäten für die Durchführung des Planungswettbewerbes sind:
• die Anzahl der Teilnehmer und die Zusammensetzung der Jury und Sachverständigen,
• die Wettbewerbssumme und deren Aufteilung (phasenbezogene Aufwandsentschädigung sowie

Prämien für Preisträger),
• Weiterbeauftragung einer der Preisträger.

- Der Stadtrat wird in das Verfahren zum Planungswettbewerb einbezogen:
• Der Stadtrat sendet zwei Vertreter (Vorsitzender sowie stellvertretende Vorsitzende des Ausschus-

ses für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr) als Sachverständige zu Preisrich-
tervorbesprechungen, Rückfragenkolloquien und zu den Jurysitzungen als Gäste.

• Der Stadtrat wird zum Ergebnis des Planungswettbewerbs und zum daraus zu entwickelnden Vor-
haben öffentlich informiert.

- Das Ergebnis des Wettbewerbs bildet die Grundlage des Bebauungsplanentwurfs ALT673 "Ausstel-
lungshaus – Welt der Versuchungen"
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4 Anhang
4.1 Fotodokumentation
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Die Umgebung des
Plangebiets, Berufsschule

Einkaufsmarkt und
Wohngebäude Weidengasse,
ebenerdige Stellplätze für
kirchliche Einrichtungen

Zufahrt Weidengasse,
gegenüberliegende
Wohnbebauung Am Hügel
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Zufahrt zum Parkplatz
aus Richtung Weidengasse

Stellplätze des
Einkaufsmarktes östlich des
Gebäudes Weidengasse
Nr. 2 und 3

Zufahrt zum Einkaufsmarkt
Aus Richtung Huttenstraße
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Einkaufsmarkt und
Wohngebäude Weidengasse,
Anlieferzone Einkaufsmarkt
aus Richtung Weidengasse

Zufahrt zum Parkplatz
aus Richtung Huttenstraße

Wohnbebauung
Huttenstraße nördlich des
Vorhabensgebietes
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Wohnbebauung Am Hügel
östlich des
Vorhabensgebietes

Straße Am Hügel mit Blick
auf die Augustinerkirche

Kreuzungsbereich Am Hügel/
Huttenstraße
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Kreuzungsbereich Am Hügel/
Huttenstraße

Straße Am Hügel mit Blick in
nördliche Richtung

Straße Am Hügel mit Blick in
südliche Richtung zur
Augustinerkirche
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4.2 Abgrenzung Geltungsbereich Bebauungsplan/ Wettbewerbsgebiet
4.3 Luftbild
4.4 Übersicht Bebauungspläne ALT673 und ALT614
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Ausstellungshaus "Welt der Versuchungen"

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ALT763

Anlage 2 - Abgrenzung Geltungsbereich

                     Bebauungsplan/Wettbewerbsgebiet
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Legende
Geltungsbereich Bebauungsplan
ALT763 "Ausstellungshaus -
Welt der Versuchungen"

Geltungsbereich Bebauungsplan
ALT614 "Am Hügel"

Stand der ALK 10.10.2016
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Beschluss zur Drucksache Nr. 2198/22 der Weiterführende Sitzung des Stadtrates vom 
26.01.2023 

Neubesetzung der Ausschüsse des Erfurter Stadtrates 

Genaue Fassung: 

Die Besetzung für die Fraktion AfD in den folgenden Ausschüssen wird wie folgt geändert: 

Hauptausschuss für Mitglied Herr Stefan Möller: 
3. Stellvertreter Herr Stefan Ziemer

Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergabe für Mitglied Herr 
Sascha Schlösser: 

4. Stellvertreter Herr Stefan Ziemer

Ausschuss für Soziales und Gleichstellung für Mitglied Frau Corinna Herold: 

3. Stellvertreter - Herr Stefan Ziemer

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr für die Mitglieder 
Herr Ringo Mühlmann und Herr Sascha Schlösser: 

3. Stellvertreter Herr Stefan Ziemer

Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 
in Erfurt für Mitglied Herr Marek Erfurth: 

2. Stellvertreter Herr Stefan Ziemer

gez. A. Bausewein 
Oberbürgermeister 



Seite 9 von 9 

Beschluss zur Drucksache Nr. 2200/22 der Weiterführende Sitzung des Stadtrates vom 
26.01.2023 

Neubesetzung des Akteneinsichtsberechtigten des Erfurter Stadtrates 

Genaue Fassung: 

Es wird die Neubesetzung des Akteneinsichtsberechtigten durch nachfolgend genanntes 
Stadtratsmitglied beschlossen: 

Dezernat  05 – Stellvertreter: Herr Stefan Ziemer 

gez. A. Bausewein 
Oberbürgermeister 
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